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Zeitschrift des Schweizerischen Bundes für Zivilschutz

für Schutz und Betreuung der Zivilbevölkerung in Kriegs- und Katastrophenfällcn

Nummer V/61 15. November 1961 VIII. Jahrgang
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Fur wer sich der Verantwortung zu entziehen sucht, bequeme und laue Bürger, welche die Freiheit mit billigen Worten
F reisen und es an Taten fehlen lassen, warten tatenlos auf das Zivilschutzgesetz. Die bereits heute bestehenden gesetz-
I chen Unterlagen gestatten es allen Behörden, der Gemeinden wie der Kantone, den Betrieben, den Bürgerinnen und
l ürgern, herzhaft den Aufbau eines kriegsgenügenden Zivilschutzes an die Hand zu nehmen. Niemand ist
ausgeschlossen, Frauen und Männer, Junge und Alte, sind aufgerufen, durch ihre Mitarbeit im Zivilschutz tatkräftig für die
l ewahrung von Freiheit und Unabhängigkeit einzustehen, sich selbst und den Mitmenschen zu helfen, den Drohungen
nit Atombomben nicht defaitistisch zu erliegen, sondern ihnen mit der Verstärkung der möglichen Schutzmassnahmen
£ itgegenz Utreten. Photo : W. Nydegger, Bernr
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